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R I C H T L I N I E 
für die Stationsprüfung 

auf Mastleistung, Schlachtkörperwert und Fleischbes chaffenheit 
beim Schwein 

 
vom 04.09.2007

 
In der Verordnung über die Leistungsprüfungen und 
die Zuchtwertfeststellung bei Schweinen vom 
16.05.91 (BGBl I S.1130), zuletzt geändert durch 
VO v. 17.08.94 (BGBl I S. 2133), zum Tierzuchtge-
setz vom 22.12.1989 (BGBl I S. 2493), neugefaßt 
am vom 22.01.1998 (BGbl I S. 142), zuletzt geän-
dert durch Artikel 187V vom 29.10.2992 (BGBl I S. 
2785) sind die Grundsätze für die Leistungsprüfun-
gen und Zuchtwertfeststellung beim Schwein fest-
gelegt. 
 
Im Interesse einer bundeseinheitlichen Durchfüh-
rung der Stationsprüfungen auf Mastleistung, 
Schlachtkörperwert und Fleischbeschaffenheit hat 
der Ausschuß für Leistungsprüfungen und Zucht-
wertfeststellung beim Schwein (ALZ) des Zentral-
verbandes der Deutschen Schweineproduktion 
(ZDS) die nachstehende Richtlinie beschlossen: 
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1. 
 Beschickung der Leistungsprüfungsanstalt 

(LPA) 
 
1.1 Die Leistungsprüfungsanstalt stellt gemeinsam 

mit der für die Beschickung zuständigen Stelle 
einen Beschickungsplan auf und regelt die An-
lieferung bzw. Abholung der Prüfungsgruppen. 
Die Bezahlung der Ferkel wird zwischen dem 
Träger der LPA und den im Einzugsgebiet täti-
gen Zuchtorganisationen, deren Mitglieder die 
LPA beschicken, geregelt. 

 Für die Einlieferung der Prüfungstiere sind fol-
gende Angaben durch die Zuchtorganisationen 
erforderlich: 

 - Name und Anschrift des Beschickers 
 - Kennzeichnung der Prüfungstiere 
 - Geburtsdatum der Prüfungstiere 
 - Abstammung des Wurfes (Vater, Mutter)  

  sowie Nummer des Wurfes, aus dem die  
  Prüfungstiere stammen. 

 - Rasse der Prüfungstiere, bei Kreuzungs- 
  tieren Rasse der Eltern 

 
1.2 Der Leiter der LPA und seine Beauftragten sind 

berechtigt, die angemeldeten Gruppen vor der 
Einlieferung zu besichtigen und ungeeignete 
Gruppen abzulehnen. 

 
1.3 Die Prüfungsgruppe besteht aus zwei gleichge-

schlechtlichen und möglichst gleichmäßig ent-
wickelten Tieren eines Wurfes. Bei Großgrup-
penhaltung mit Abruffütterung kann die Prü-
fungsgruppe auch aus mehr als zwei Tieren be-
stehen. 

 Die Einstallung der Prüfungstiere erfolgt bis zu 
einem Höchstgewicht von 28 kg. 

 Weitere Auflagen zum Einstallgewicht, zu den 
Lebenstagszunahmen, zum Alter oder zum Ge-
schlecht der Tiere können je nach regionalen 
Gegebenheiten der jeweiligen LPA mit der für 
die Beschickung zuständigen Stellen festgelegt 
werden. 

 
1.4 Die für die Beschickung zuständige Zuchtorga-

nisation und der Schweinegesundheitsdienst 
(SGD) tragen dafür Sorge, daß nur gesunde 
Tiere aus gesunden Beständen zur Prüfung 
kommen. Gegebenenfalls kann zusätzlich ein 
amtstierärztliches Gesundheitszeugnis verlangt 
werden. 

 
1.5 Die Verantwortung für die Einhaltung aller Anlie-

ferungsbedingungen liegt beim Beschicker. 
 Bis zum Beginn des Prüfungsabschnittes kann 

der Leiter der Anstalt oder dessen Beauftragter 
die Zurücknahme ungeeigneter Gruppen oder 
den Austausch von Tieren veranlassen. Die 
Gründe für den Austausch sind dem Beschicker 
und der Zuchtorganisation mitzuteilen. 

 
1.6 Zur Sicherung der Abstammung werden von 

mindestens 5 % der jährlich eingelieferten Prü-

fungsgruppen Blutgruppenuntersuchungen 
durchgeführt. Aus diesem Grund ist bei der Ein-
lieferung der Prüfungstiere durch den Beschi-
cker die Information erforderlich, ob die Eltern-
tiere noch leben bzw. ihre Blutgruppenformel 
vorliegt. 

 Alternativ sind DNA-Abstammungsanalysen 
zulässig. 

 
 

2. 
Durchführung der Prüfung 

 
2.1 Die Prüfung wird in vor der Belegung gereinig-

ten und desinfizierten Buchten durchgeführt. 
Der Stall soll eine Temperatur von 16 - 22 °C 
bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 - 70 % 
haben. Soweit die speziellen Verhältnisse der 
Leistungsprüfungsanstalten es zulassen, wird 
nur mit Doppelbelegung (Zweiergruppen) oder 
in Großgruppen mit Abruffütterung geprüft. 

 Weitere spezielle Regelungen für die Prüfung in 
Großgruppen sind in Anlage 11 aufgeführt. 

 Eine Trennung des Prüfungsabschnittes in ei-
nen ersten Abschnitt (= Doppelbelegung) und 
einen zweiten (= Einzelbelegung) ist nicht statt-
haft. 

 Vor Beginn des Prüfungsabschnittes erhalten 
die Tiere ein ADE-Vitamin-Präparat. Eine vor-
beugende Behandlung gegen Wurmbefall, Ek-
toparasiten und infektiöse Erkrankungen ist im 
Vorprüfabschnitt zulässig. 

 Ein Betreten der Prüfungsställe ist für Betriebs-
fremde nur in begründeten Ausnahmefällen und 
mit Genehmigung des Anstaltsleiters statthaft. 

 
2.2 Als Prüfungsabschnitt gilt der Lebendgewichts-

abschnitt von 30 kg bis 105 kg. Der Zeitpunkt 
des Prüfungsendes ist so einzurichten, dass das 
"Schlachtgewicht warm" bei allen Rassen bei 
möglichst genau 85 kg liegt. 

 Soweit es die räumlichen Gegebenheiten der 
Station zulassen, ist bei Mutterlinien eine Anhe-
bung des Schlachtgewichtes auf 90 bis 95 kg 
erlaubt. Das Korrekturgewicht wird in diesem 
Fall auf einheitlich 92 kg festgelegt. 

 Je Station gilt nur ein Schlachtgewicht. Bei der 
Veröffentlichung der Ergebnisse ist das 
Schlachtgewicht anzugeben. 

 
2.3 Die Prüfungstiere werden bis zu Beginn des 

Prüfungsabschnittes und vor Prüfungsende wö-
chentlich ohne Nüchterung einzeln gewogen. 
Bei Erreichen von Prüfbeginn bzw. -ende eines 
Tieres wird gleichzeitig die verbrauchte Futter-
menge festgestellt. 

 Scheidet ein Tier aus der Gruppe durch Errei-
chen des Prüfungsendes oder Ausfall aus, so ist 
das Gewicht von beiden Tieren zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens und die bisher verbrauchte 
Futtermenge der Gruppe festzustellen. 
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2.4 Fütterung der Prüfungstiere 
 
2.4.1 Fütterungsregime  
 Mit Beginn der Anlieferung kann ein Medizi-

nalfutter verabreicht werden. 
 Die Tiere sind vom Tag der Anlieferung an so 

zu füttern, daß sie mit Beginn der Prüfung an 
ad libitum-Fütterung gewöhnt sind. 

 Während der Prüfung erfolgt die Fütterung 
ausschließlich ad libitum durch Selbstfütte-
rungseinrichtungen und die Wasserversor-
gung durch Selbsttränken. 

 Vor der Schlachtung ist die Futteraufnahme - 
auch bei Doppelbelegung - so zu unterbinden, 
daß eine Nüchterung von mind. 12 Stunden 
gewährleistet ist. 

 
2.4.2 Prüffutter  
 Von Prüfbeginn bis Prüfende wird ein Futter 

gefüttert, an dessen Nährstoffgehalt folgende 
Mindestanforderungen gestellt werden: 

 Trockensubstanz  88,0 % 
 Energie*    13,4 MJME/kg 
 (* berechnet nach der Schätzformel von 
 Kirchgeßner und Roth, 1983) 
 ME MJ/kg =  0,0223 XP 
    + 0,0341 XL 
    + 0,017 SX 
    + 0,0168 XZ 
    + 0,00740 OR 
    - 0,0109 XF 
 wobei XP = Rohprotein XL = Rohfett 
         XS = Rohstärke XZ = Zucker 
            OR = organ.Rest XF = Rohfaser 
         organ.Rest = organische Substanz 
    - Rohprotein, Rohfett, 
    Stärke, Zucker u. Rohfaser 
 organische Inhaltsstoffe  
 Rohprotein 16,0 % 

Lysin 1,0 % 
Methionin und Cystin 0,6 % 
Threonin 0,6 % 

 
 anorganische Inhaltsstoffe  

Kalzium 0,75 % 
Gesamtphosphor 0,55 %3) 
verdaulicher Phosphor 0,28 % 
Natrium 0,15 % 

 
 Spurelemente und Vitamine  
 Eisen (Fe)  50 mg/kg 
 Kupfer (Cu)  5,0 mg/kg 
 Mangan (Mn)  20 mg/kg 
 Selen (Se)  0,2 mg/kg 
 Jod (J)  0,15 mg/kg 
 Zink (Z)  50 mg/kg 
 Vitamin A  4000 IE/kg 

Vitamin D 500 IE/kg 
Vitamin E 11,0 mg/kg 
Vitamin B 2 2,5 mg/kg 
Vitamin B 6 3,0 mg/kg 
Vitamin B 12 10,0 mg/kg 
Panthothensäure 10,0 mg/kg 

Nicotinsäure 15,0 mg/kg 
Beim Gehalt an Spurenelementen dürfen die ge-
setzlich festgelegten Maximalwerte nicht überschrit-
ten werden: 750 mg Fe/kg, 25 mg Cu/kg, 150 mg 
Mn/kg und 150 mg Zn/kg. 

 
Die Futtermischung besteht aus folgenden Kom-
ponenten , wobei je nach Nährstoffgehalt der ein-
gesetzten Komponenten das Mischungsverhältnis 
innerhalb der unten angegebenen Grenzen variabel 
ist. 
 
 82 - 85 %Getreide (Gerste/Weizen)1) 
 8 - 14 %Sojaextraktionsschrot 2)  

 0 - 4 %Fischmehl 2)  
 2 – 3,5 %Mineralfutter 3) 
 (Min.-Vit.-Aminosäuren Ergänzung) 
 
1.) In Abhängigkeit vom Nährstoffgehalt kann der 

Gersteanteil zwischen 40%  und 50% und der 
Weizenanteil zwischen 35% und 45% variiert 
werden. 

2.) Entfällt das Fischmehl als Eiweißkomponente, 
muß ggf. Sojaextraktionsschrot aus geschälter 
Saat (HP-Sojaschrot) verwendet werden, da 
sonst der geforderte Proteingehalt im Futter 
nicht erreicht wird. 

3.) Das Mineralfutter muß mit einem futtermittel-
rechtlich zugelassenen Antioxidantium stabili-
siert sein. Es darf Phytase enthalten, um die 
Verdaulichkeit des Phosphors zu erhöhen. 

 Außerdem ist es zulässig, dem Futter zur 
Staubbindung Melasse bzw. pflanzliches Öl mit 
niedrigem Polyensäureanteil (z.B. Rapsöl) bis 
max. 2 % zuzusetzen; bei Verwendung von So-
jaöl ist der Anteil auf 1,5 % zu beschränken. 

 Der PUFA-Gehalt je kg Futter sollte zur Siche-
rung der Oxidationsstabilität und Konsistenz 
des Schweinefettes 15 bis 17 Gramm (19 – 21 
g/kg TS) nicht überschreiten (Fischer et 
al.1991). 

 
Bei Eigenmischung des Prüffutters muß ein Eiweiß-
konzentrat verwendet werden, welches in bezug auf 
Komponenten und Inhaltsstoffe so zusammenge-
setzt ist, daß in der fertigen Mischung die im einzel-
nen beschriebenen Anforderungen an das LPA-
Futter erfüllt sind. 
 
2.4.2.1 Anforderungen an das Getreide und die 

Gesamtmischung  
 Das in der Futtermischung enthaltene Ge-

treide soll 
 - genügend abgelagert sein 
 - keinen Fremdbesatz über 4 % aufweisen 
 - keine Kornkäfer, Milben und Brand- 
   sporen enthalten 
 
In der Gesamtmischung - bezogen auf 88 % Tro-
ckenmasse (ZM) - darf Mykotoxinkonzentrat von 
max. 0,25 mg Zearalenon / kg TM und max. 1,0 mg 
Deoxynivalenol / kg TM nicht überschritten werden. 
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2.4.2.2 Phasenfütterung 
Eine Phasenfütterung sollte angestrebt werden. Für 
die einzelnen Futtermischungen gelten im Grund-
satz die Anforderungen an das Universalfutter. Je-
doch dürfen Protein (N), Lysin und Phosphor die 
folgenden Mindestgehalte in den einzelnen Phasen 
nicht unterschreiten.  
 
2- Phasenfütterung bei einem angestrebten Gewicht 
in der Gruppe: 
Umstellung: 65 / 70 kg LM 
Phase 1:  1,1 % Lys 18 % RP 0,60 % Ges. P 
Phase 2:   0,85% Lys 16 % RP 0,55 % Ges. P 
 
3- Phasenfütterung bei einem angestrebten Gewicht 
in der Gruppe: 
Umstellung: 30 - 60 / 65 – 85 / 90 kg LM 
Phase 1:  1,1 % Lys 18 % RP 0,60 % Ges.P 
Phase 2: 0,85 % Lys 16 % RP 0,55 % Ges.P 
Phase 3: 0,80 % Lys 15 % RP 0,50 % Ges.P 
 
Je Station ist nur ein Fütterungsregime zulässig. Bei 
der Veröffentlichung der Ergebnisse der Leistungs-
prüfung ist das Fütterungsregime anzugeben. 
 
2.4.3 Futterkontrolle 
 Die LPA lassen mindestens viermal in 

gleichmäßig über das Jahr verteilten Abstän-
den von der Gesamtfuttermischung eine Ana-
lyse durchführen. Bei Anwendung der Pha-
senfütterung sind von jeder Futtermischung 4 
Analysenzeugnisse vorzulegen. Die LPA, die 
das gleiche Futter von derselben Hersteller-
firma beziehen, können gemeinsam 4 Futter-
analysen durchführen lassen. 

 Die Untersuchung der Gesamtfuttermi- 
schung umfaßt: 

 Trockensubstanz Stärke Lysin 
Rohasche Zucker Methionin+ 
Rohprotein Kalzium   Cystein 
Rohfett Phosphor Threonin 
Rohfaser Natrium 

 Wird im Prüffutter im Zusammenhang mit 
Phytasezusätzen der Gesamtphosphorgehalt 
abgesenkt, ist die Wirksamkeit der Phytase 
ebenfalls analytisch zu belegen 

 Die Untersuchungsergebnisse werden dem 
ZDS mitgeteilt. 
Zusätzlich wird eine Untersuchung der Fett-
säurezusammensetzung des Rohfettes emp-
fohlen. Aus dem Gehalt an Polyenfettsäuren 
(PUFA) und dem Rohfettgehalt wird der 
PUFA-Gehalt je kg Futter wie folgt errechnet: 

 
 
               g Fett x PUFA Masse -% 

g PUFA / kg Futter = ---------------------------------------- 
                                        kg Futter x 100 Masse-%. 
 
2.5 Ausscheiden von Prüfungstieren 
 
2.5.1 Einzeltiere scheiden aus der Prüfung aus: 

- durch Tod oder Notschlachtung vor dem 
Prüfungsende, 

- wenn sie wegen Krankheit oder Entwick 
lungsstörungen im Prüfungsabschnitt zwi 
schen zwei Wägungen, jedoch minde- 
stens innerhalb 3 Wochen nicht mehr als 
400 g je Prüftag  zugenommen haben, 

- wenn sie wegen nichtinfektiöser Erkran- 
kung - insbesondere bei Herz-Kreislauf- 
Problemen oder Beinschäden - behandelt 
wurden. 

- Tiere mit einem Schlachtkörpergewicht 
von weniger als 77 kg sind als Ausfälle zu  
behandeln. 

 
2.5.2 Bei angezweifelter Abstammung eines oder 

beider Tiere bzw. bei Feststellung eines Zwit-
ters oder Binnenebers scheidet die ganze 
Gruppe aus und erscheint damit nicht in den 
Abgängen bzw. der gesamten statistischen 
Auswertung. 

2.5.3 Das Ausscheiden von Einzeltieren bzw. Grup-
pen ist im Prüfungsbericht zu begründen (An-
lagen 1 und 2). 

 
2.5.4 Die wegen infektiöser Erkrankung im Bestand 

oder in einer Abteilung auf Anordnung des zu-
ständigen Tierarztes behandelten Tiere brau-
chen nicht aus der Prüfung auszuscheiden. 

 
2.5.5 Aus der Prüfung genommene Tiere können 

aus wirtschaftlichen Gründen in der Anstalt 
verbleiben. 

 
 

3. 
Erfassung von Daten 

 
Ausgewertet werden alle Prüfungsgruppen, auch 
wenn Tiere während des Prüfungsabschnittes aus-
gefallen sind. Vor Beginn des Prüfungsabschnittes 
ausgefallene Gruppen werden statistisch nicht er-
faßt. Können einzelne Leistungsdaten nicht erfaßt 
werden, so sind alle verfügbaren auszuwerten. 
 
3.1 Erfassung von Daten zur Mastleistung 

Die Ermittlung der Daten zur Mastleistung er-
folgt für alle Merkmale entweder durch Interpo-
lation im Prüfungsabschnitt oder ohne Interpo-
lation in dem Gewichtsabschnitt, der dem Prü-
fungsabschnitt am nächsten kommt. Beispiele 
zur Berechnung der Merkmale finden sich in 
Anlage 3. 

 
3.1.1 Einstallgewicht 

Gewicht bei Einstallung in den Prüfungsstall 
in kg. 

 
3.1.2 Einstallalter 

Alter bei Einstallung in den Prüfungsstall in 
Tagen. 
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3.1.3 Alter bei Prüfungsbeginn 
 Alter bei 30 kg in Tagen bzw. Alter bei Beginn 

des Prüfungsabschnittes nahe 30 kg (dann 
Angabe der exakten Lebendmasse bei Prüf-
beginn). 

 
3.1.4 Alter bei Prüfungsende 
 Alter bei 105 kg in Tagen bzw. Alter bei Be-

endigung des Prüfungsabschnittes (bei Er-
fassung der Mastleistung ohne Interpolation) 
mit Angabe der Lebendmasse am Prüfende. 

 
3.1.5 Mastendgewicht  
 Gewicht in kg am Tag vor der Schlachtung 

(ggf. hochrechnen; die Hochrechnung des 
Mastendgewichtes mit der täglichen Zunah-
me erfolgt gemäß Anlage 3) 

 
3.1.6 Tägliche Zunahme  
 Durchschnittliche tägliche Zunahme (in g) im 

Prüfungsabschnitt: 
 
          Zuwachs im Prüfungs- 
          abschnitt in kg 
 =  ------------------------------------------  x  1000 
         Tage im Prüfungsabschnitt 
 
3.1.7 Nettoprüftagszunahme  (fakultativ) 
 Die Nettoprüftagszunahme (in g) wird nach 

folgender Formel berechnet: 
 
         Schlachtgewicht (warm)  

        in kg minus (30 kg x 0,8) 
=                                                       x  1000 

            Alter bei Schlachtung 
       minus Alter bei Prüfbeginn 

 
3.1.8 Nettolebenstagszunahme (fakultativ) 
 Die Nettolebenstagszunahme (in g) wird nach 

folgender Formel berechnet: 
 
               Schlachtgewicht  

                   (warm) in kg  
=                                                       x  1000 

            Alter bei Schlachtung. 
 
3.1.9 Futteraufwand je kg Zuwachs  
 
            Futterverbrauch im Prüfungs- 

                     abschnitt in kg 
=  -------------------------------------------------------- 

         Zuwachs im Prüfungsabschnitt in kg 
 
3.1.10 Nettofutteraufwand je kg Zuwachs  (fakul-

tativ) 
 Der Nettofutteraufwand je kg Zuwachs wird 

nach folgender Formel berechnet: 
  
 
            Futterverbrauch im Prüfungs- 

                     abschnitt in kg 
=                                                              

          Schlachtgewicht (warm)  
         in kg minus (30 kg x 0,8) 

 
3.1.11 Tägliche  Futteraufnahme  (fakultativ) 
 
         Futterverbrauch im Prüfungs- 

                  abschnitt in kg 
 = ---------------------------------------------------- 
         Tage im Prüfungsabschnitt 
 

3.2 Erfassung von Daten zur Tiergesundheit  
 Die Diagnose und die Art der Behandlung sind 

zu dokumentieren. 
 
3.3 Erfassung (Berechnung) von Daten des 

Schlachtkörperwertes 
 Die Erfassung der Daten erfolgt innerhalb einer 

LPA möglichst einheitlich an der hängenden 
Schlachtkörperhälfte nach einer Abkühlzeit von 
mind. 12 Stunden. 

 
3.3.1 Schlachtkörpergewicht warm 
 Dieses umfaßt das Gewicht des längsgeteilten 

Schlachtkörpers in kg ohne Beckenhöhlenfett, 
Nieren und Nierenfett bzw. Flomen, Zwerchfell 
sowie Zwerchfellpfeiler, unmittelbar nach der 
Schlachtung. 

 
3.3.2 Schlachthälftengewicht kalt 
 Dieses wird berechnet aus dem Schlachtkör-

pergewicht warm in kg, abzüglich 2 % Kühl-
verlust, geteilt durch zwei. 

 
3.3.3 Schlachtkörperlänge 
 Sie wird in cm an der hängenden Hälfte von 

der cranialen Kante des ersten Halswirbels bis 
zur cranialen Kante des Schloßknochens ge-
messen. Der erste Halswirbel ist durch Zu-
rückbiegen des Kopfes erkennnbar. 

 
3.3.4 Rückenspeckdicke 
 Sie umfaßt die durchschnittliche Dicke des 

Rückenspecks an Widerrist, Rückenmitte und 
Lende in cm, wobei jeweils mit der Schublehre 
von der Trennlinie zwischen "Muskel" und 
"Speck einschließlich Palisadenzellen" bis zur 
"Außenkante Schwarte" gemessen wird. Die 
Messungen erfolgen senkrecht zur Außenkan-
te Schwarte an folgenden Stellen: 
 - Widerrist (dickste Stelle) 
 - Rückenmitte (dünnste Stelle) 
 - Lende (dünnste Speckauflage über dem  
   Lendenmuskel) 
 

3.3.5 Rückenmuskelfläche 
 Fläche des "musculus longissimus dorsi" am 

Kotelettanschnitt in cm2. 
 Der Kotelettanschnitt wird an der hängenden 

Hälfte vorgenommen, indem ein senkrecht zur 
Wirbelsäule verlaufender Planschnitt zwi-
schen dem 13. und 14. Brustwirbelkörper er-
folgt. Die Durchtrennung der Knochen darf mit 
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der Säge erfolgen. Der Schnitt durch den 
Muskel ist mit dem Messer zu führen. 

 Der Kotelettanschnitt wird fotografiert und im 
Maßstab 1 : 1 reproduziert. Dabei wird ein 
Stativ benutzt, das in der Mitte der Längsseite 
des Aufsetzrahmens die Meßskala trägt. 

 Letztere soll so nahe wie möglich an den 
Muskel gebracht werden und der Anschnittflä-
che direkt aufliegen. 

 In Ausnahmefällen kann der Kotelettanschnitt 
auch durchgezeichnet werden (durchpausen). 

 Die Messung erfolgt mit dem Planimeter. 
 Andere Techniken, die mindestens die gleiche 

Genauigkeit aufweisen und vom ALZ zugelas-
sen sind, dürfen verwendet werden. 

 Für die Rückenmuskelfläche erfolgt bei jedem 
Einzeltier rassespezifisch eine lineare Korrek-
tur auf ein Schlachtkörpergewicht warm von 
85 kg. 

 
3.3.6 Fettfläche 
 Fläche der Fettschicht über dem "musculus 

longissimus dorsi" am Kotelettanschnitt in 
cm2. 

 Zur Begrenzung der Fettfläche (Anlage 4) wird 
vom Punkt A am oberen dorsalen Ende des 
Rückenmuskels das Lot auf die Schwarte 
(Schnittpunkt A') gefällt. 

 Der Punkt wird folgendermaßen definiert: 
 
 Von der ventralen Begrenzung des "musculus 

iliocostalis" ist mit dem Zirkel ein Kreisbogen 
zu ziehen, der den "musculus longissimus 
dorsi" tangential in Punkt A berührt. Bei meh-
reren tangentialen Berührungspunkten oder 
einer tangentialen Berührungslinie ist der 
schwartennaheste Punkt zu wählen." 

 Mit Hilfe des Zirkels wird vom Punkt A der 
größte Durchmesser zur ventralen Seite des 
Muskels gefunden. Dieser Zirkelschlag be-
rührt also den Muskel in Punkt C (oder, was 
dasselbe ist: der größte Durchmesser schnei-
det die Muskel-Umfangslinie in Punkt C). Bei 
Muskeln, bei denen sich mehrere größte Ent-
fernungen von A ergeben, wird grundsätzlich 
von demjenigen Punkt C ausgegangen, der 
der Schwarte am nächsten liegt. 

 Der Kreisbogen um den Punkt A, der den 
größten und schwartennahesten Durchmes-
ser ergibt, wird vom Punkt C bis zur Schwarte 
weitergezogen und schneidet letztere in Punkt 
C'. Diese Linie stellt die ventrale Begrenzung 
der Fettfläche dar. 

 Bei der Abgrenzung der Fettfläche zum "mus-
culus longissimus dorsi" rechnen die Palisa-
denzellen (sog. 3. Schicht) zur Fettfläche. Die 
Messung der Fettfläche A - A' - C' - C erfolgt 
mit dem Planimeter. 

 Andere Techniken, die mindestens die gleiche 
Genauigkeit aufweisen und vom ALZ zugelas-
sen sind, dürfen verwendet werden. 

 Für die Fettfläche erfolgt bei jedem Einzeltier 
rassespezifisch eine lineare Korrektur auf ein 
Schlachtkörpergewicht warm von 85 kg. 

 
3.3.7 Fleisch:Fett-Verhältnis 
 Es wird unter Zugrundelegung des Quotien-

ten von 
 
       gewichtskorrigierter Fettfläche 
_________________________________ 

gewichtskorrigierter Rückenmuskelfläche          
 
gebildet und ist als Verhältnis 
 
                        Fettfläche 
     1 : _____________________ 
               Rückenmuskelfläche                         
 
dargestellt. 
 

3.3.8 Speckdicke über Rückenmuskelfläche 
(Speckmaß B) 

 Diese ist die dünnste Stelle der Fettauflage 
über dem Rückenmuskel in cm und wird mit 
der Schublehre an der Hälfte oder auf der Ko-
telettfotographie festgestellt (Anlage 4). 
Andere Techniken, die mindestens die gleiche 
Genauigkeit aufweisen und vom ALZ zugelas-
sen sind, dürfen verwendet werden. 

 
3.3.9 Seitenspeckdicke  
 Sie wird mit der Schublehre am Kotelettan-

schnitt der hängenden Schlachthälfte gemes-
sen. Sie ist das größte fleischfreie Speckmaß 
senkrecht zur Schwarte in der Höhe des 
ventralen Endes des "musculus latissimus 
dorsi" einschließlich der Schwarte (D-D').  

 
Ist dieser Punkt durch andere Muskeln über-
lagert, wird das seitliche Speckmaß an der 
dicksten fleischfreien Stelle genommen (Anla-
ge 4). 

 Wenn der in den Seitenspeck hineinragende 
Muskel "ausgeprägt", d.h. nicht durch Fett- 
und Bindegewebeeinlagerungen unterbrochen 
ist und eine Dicke von mindestens 5 mm auf-
weist, wird das seitliche Speckmaß ebenfalls 
an der dicksten fleischfreien Stelle ventral des 
"musculus iliocostalis" genommen (D-D') (An-
lage 4). Die Meßstrecke endet dann jedoch 
auf dem "ausgeprägten" Muskel.  

 
Andere Techniken, die mindestens die gleiche 
Genauigkeit aufweisen und vom ALZ zugelas-
sen sind, dürfen verwendet werden. 

 
3.3.10 Fleischanteil im Bauch  
 Der Fleischanteil in % ist anhand der nach-

folgend aufgeführten Formeln (Gruber For-
meln) zu schätzen. 

 LPA, die als zusätzliches Merkmal den 
Fleischanteil im Bauch mit Hilfe des LPA-
Skala-Gerätes erfassen, verwenden für die 
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Fleischanteilschätzung bei Tieren der Ras-
se Pietrain die Formel Rpi-Skala. 

 
 Vaterlinien (Fleischeber) 

 
z.B. Pi (Formel RPi): 
 

 FABauch(%) = 73,685 
- 3,347 * Rückenspeck, Lende (cm) 
- 2,259 * Seitenspeck (cm) 
+ 0,078 * Fleischfläche (cm2) 
- 0,626 * Fettfläche (cm2) 
 

 Pi (Formel RPi-Skala): 
 

FABauch(%) = 58,587 
 -  3,542  *  Speckmaß u. Rückenmusel (cm) 

+ 0,098  *  Fleischanteil Bauchanschnitt (%) 
 -  2,479  *  Rückenspeck, Lende (cm) 
 + 0,209  *  Fleischfläche (cm2) 
 -  0,672  *  Fettfläche (cm2) 

  
 Mutterlinien: 

 
z.B.: DL, [DE x DL] (Formel RMu): 
 
FABauch(%) = 51,194 
+ 0,216 * Schlachtgewicht (kg) 
- 2,690 * Rückenspeck Mitte (cm) 
- 2,489 * Seitenspeck (cm) 
- 3,115 * Speckmaß über Rücken- 
   muskelfläche (cm) 

 
 

Kreuzungstiere: 
 
z.B.: [Pi x DL] (Formel RKr): 
 
FABauch(%) = 65,942 
- 1,819 * Rückenspeckdicke  
   Lende (cm) 
- 1,867 * Seitenspeck (cm) 
+ 0,145 * Fleischfläche (cm2) 
- 0,479 * Fettläche (cm2) 

 
3.3.11 Intramuskulärer Fettgehalt  (fakultativ) 
 Der intramuskuläre Fettgehalt kann entwe-

der naßchemisch oder mit zugelassenen 
physikalischen Analyseverfahren festgestellt 
werden. Diese müssen an dem sog. Soxh-
lett-Verfahren mit Säureaufschluß (§ 35 
LMBG) geeicht sein. Die Probenentnahme 
erfolgt im Anschnitt zwischen der 13./14. 
Rippe. 

 Empfehlungen zur Aufbereitung der 
Fleischprobe s. Anlage 12. 

 
3.3.12 Schinkengewicht  (fakultativ) 
 Zur Feststellung des Schinkengewichtes in 

kg wird der Schinken von der Hälfte abge-
trennt. Nach Heraustrennung des Filetstü-
ckes erfolgt die Schnittführung zwischen 
dem letzten und vorletzten Lendenwirbel 

(Langschnitt) senkrecht zur Längsachse 
(Wirbelsäule). 

 Die Grenze zwischen Lendenwirbel und 
Kreuzbein ist in der Regel durch eine Knor-
pelschicht in Dreiecksform zu erkennen; 
außerdem sind die Kreuzbeinwirbel bei 105-
kg-Schweinen weitgehend miteinander ver-
wachsen. 

 Die Feststellung des Schinkengewichtes 
erfolgt einschließlich Fettauflage, Eisbein, 
Spitzbein, Schwanz und Zuwamme, jedoch 
ohne Filet. Bleibt der Filetkopf am Schinken, 
erfolgt ein Abzug von 200 g. Fehlt der 
Schwanz, erfolgt eine Zuwaage von 200 g. 

 
3.3.13 Schinkenanteil  (fakultativ) 
 Anteil des Schinkengewichtes am Schlacht-

hälftengewicht kalt in %. 
 
3.3.14 Fleischanteil (nach Formel) 
 Der Fleischanteil in % wird nach folgender 

Formel (BonnerFormel04) berechnet (Reg-
ressionsgleichung): 

 
 
Mutterlinien (DE / DL) und Hybriden / Kreuzungen 
 
Basis 59,704 
   - 0,147 x Fettfläche, cm2 
  + 0,222 x Fleischfläche, cm2 
   - 1,744 x Rückenspeck, Lende, cm 
   - 1,175 x Rückenspeck, Mitte, cm 
   - 0,809 x Rückenspeck, Widerrist, cm 
   - 0,378 x Seitenspeckdicke, cm 
   - 1,801 x Speckmass über Rückenmuskelfläche,  
                    cm 
 
Pietrain: 
 
Basis 56,848 
  + 0,161 x Ausschlachtung, %*) 
   - 0,174 x Fettfläche, cm2 
  + 0,048 x Fleischfläche, cm2 
   - 1,240 x Rückenspeck, Mitte, cm 
   - 0,711 x Rückenspeck, Widerrist, cm 
   - 0,295 x Seitenspeckdicke, cm 
   - 1,330 x Speckmass über Rückenmuskelfläche,  
                   cm 
 

*) (Schlachtkörpergewicht, warm x 100)/ 
Mastendgewicht, beide Merkmale erhoben 
nach Richtlinie 

 
Bei der Fett- und Fleischfläche sind die un-
korrigierten Maße zu verwenden. 
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4.  
Erfassung (Berechnung) von Daten zur Fleisch-

beschaffenheit 
 
4.1 pH1-Kotelett 
 Die Messung erfolgt 35-45 Minuten post mortem 

innerhalb einer LPA immer möglichst zum glei-
chen Zeitpunkt. Die Messung ist an der Hälfte 
durchzuführen, an deren Hinterbein das Tier 
zuerst aufgehängt wurde. 

 Die Messung erfolgt durch 4 cm tiefes Einste-
chen der Elektrode zwischen die Dornfortsätze 
des 13. und 14. Brustwirbels (siehe Anlage 5). 
Vor der Messung ist die Temperatur der 
Schlachthälfte an der Einstich-Stelle zu messen 
und das pH-Gerät entsprechend einzustellen. 

 
4.2 LF1-Kotelett (fakultativ) 
 Die Messung erfolgt 40-50 Minuten post mortem 

innerhalb einer LPA immer möglichst zum glei-
chen Zeitpunkt. Die Messung ist an der Hälfte 
durchzuführen, an deren Hinterbein das Tier 
zuerst aufgehängt wurde. 

 
 Die LF1-Messung erfolgt durch Einstechen der 

Elektrode zwischen die Dornfortsätze des 12. 
und 13. Brustwirbels bis zu einer Tiefe von ca. 6 
cm. 

 
4.3 LF24-Kotelett  
 Die Messung erfolgt 24 Stunden post mortem ± 

4 Stunden zwischen den Dornfortsätzen des 14. 
und 15. Brustwirbels bis zu einer Tiefe von ca. 
6 cm. 

 
4.4 Fleischhelligkeit  (fakultativ) 
 Die Messung erfolgt unmittelbar nach der Kote-

lettfotografie am Kotelettanschnitt mit einem 
vom ALZ genehmigten Gerät zur Fleischhellig-
keitsmessung. Vor der Messung ist die Feuch-
tigkeit auf der Fleischfläche mit dem Messer 
abzustreichen. 

 
4.5 pH24-Schinken 
 Die Messung wird 24 Stunden post mortem ± 4 

Stunden am Schinken (4-6 cm oberhalb des 
Schloßknochens, 2-3 cm seitlich durchgeführt 
(siehe Anlage 5). 

 
4.6 pH24-Kotelett 
 Die Messung wird 24 Stunden post mortem ± 4 

Stunden am Kotelettanschnitt durchgeführt. 
 
4.7 Tropfsaftverluste (fakultativ) 

Unter dem Tropfsaftverlust (auch Dripverlust 
genannt) wird der Verlust an Fleischsaft einer 
Fleischscheibe ohne Anwendung eines äußeren 
Zwangs (mit Ausnahme der Schwerkraft) ver-
standen. Der Tropfsaftverlust ist ein Maß für 
das Safthaltevermögen von Fleisch. Niedrige 
Tropfsaftverluste sind Ausdruck eines hohen 
Safthaltevermögens.  

Der Tropfsaftverlust wird entsprechend der An-
lage 9 erfasst. 
 
Andere Techniken, die mindestens die gleiche 
Genauigkeit aufweisen und vom ALZ zugelas-
sen sind, dürfen verwendet werden.  

 
5. 

Auswertung der Prüfungsgruppen 
 

5.1 Gruppenmittelwerte 
 Für Merkmale der Mastleistung, des Schlacht-

körperwertes und der Fleischbeschaffenheit 
werden Gruppenmittelwerte errechnet, welche 
dieselbe Zahl von Dezimalstellen aufweisen sol-
len wie die Einzelwerte (Anlage 7). 

 Sind von einem Einzeltier Merkmale nicht er-
faßt, werden die vorhandenen Daten verwertet; 
für die nicht erfaßten Merkmale gelten die ent-
sprechenden Daten des verbleibenden Tieres 
als Gruppenmittelwert. 

 Der Gruppenmittelwert für den Futteraufwand 
bei Doppelbelegung wird wie folgt ermittelt: 

 Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Tieres er-
folgt die Feststellung des Futteraufwands und 
des Zuwachses beider Tiere vom Beginn des 
Prüfungsabschnittes bis zum Ausscheiden des 
einen Tieres. Daraus wird der Futteraufwand 
der Gruppe in diesem Abschnitt berechnet (An-
lage 3.3.1.3 und 3.3.2.3). 

 
5.2 Vergleichswerte  
 
5.2.1 Gleitender Vergleichswert   
 Als gleitender Vergleichswert wird der Durch-

schnitt aller geprüften Tiere der gleichen Ras-
se und des gleichen Geschlechts aus dem 
Vergleichszeitraum gebildet. 

 In die Berechnung gehen alle Gruppen der 
letzten Schlachttage ein. Die Zeitspanne zwi-
schen der ersten und letzten Vergleichsgrup-
pe soll nicht größer als drei Monate sein. Mit 
dem Einfügen der Gruppen eines neuen 
Schlachttages wird eine entsprechende An-
zahl der ältesten Gruppen eliminiert. 

 Die Anzahl der Vergleichsgruppen für eine 
Rasse-Geschlechts-Gruppe beträgt 10 % des 
durchschnittlichen Jahresprüfungsumfanges 
dieser Rasse-Geschlechts-Gruppe einer LPA, 
jedoch mindestens 30 Gruppen. Die Grup-
penzahl kann dabei auf- oder abgerundet 
werden. Für kleine Rasse- bzw. Geschlechts-
Gruppen wird der gleitende Vergleichswert auf 
der Basis der Rasse Piétrain unter Berück-
sichtigung der Rasse- bzw. Geschlechtsmit-
telwert-Differenz des Vorjahres der betreffen-
den Rasse-Geschlechts-Gruppe und der Ras-
se Piétrain gebildet (Anlage 6.1). 
 

5.2.2 Schlachttagsmittel 
 Für alle Merkmale der Fleischbeschaffenheit, 

die im Prüfbericht eine Abweichung vom Mit-
telwert aufweisen, wird ein Schlachttags-
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Rasse-Geschlechtsmittelwert nach Anlage 6.2 
berechnet. Wenn weniger als 20 Piétrain-
Tiere je Schlachttag anfallen, muß der Ver-
gleichsmaßstab über alle Rassen errechnet 
werden (Anlage 6.1). 

 Für Tiere, die einen pH24-Kotelett-Wert von 
6,0 und mehr und einen Fleischhelligkeitswert 
von 80 Punkten und mehr haben, wird unter-
stellt, daß es sich um Tiere mit DFD-Fleisch 
handelt. 

 Gleiches gilt für Tiere mit einem Fleischhellig-
keitswert von 76 - 80 Punkten und einen 
pH24-Wert von 6,0 und mehr, wenn DFD sub-
jektiv festgestellt wird. Ihre absoluten Fleisch-
helligkeitswerte werden nicht zur Durch-
schnittsberechnung herangezogen. 

 
5.3 Abweichungen   

Für die Merkmale 
- Alter bei Mastende 
- tägliche Zunahme  
- Futteraufwand je kg Zuwachs 
- Rückenspeckdicke 
- Seitenspeckdicke 
- Speckdicke über dem Rückenmuskel   
- Rückenmuskelfläche 
- Fleisch : Fett - Verhältnis 
- Schinkenanteil (fakultativ) 
- Fleischanteil (LPA-Maße) 
- Fleischbeschaffenheit 
werden Abweichungen vom gleitenden Ver-
gleichswert der Anstalt für die einzelnen Ras-
se-Geschlechts-Gruppen errechnet. Sie ge-
ben die Differenz einer Gruppe zum Durch-
schnitt der vorhergeschlachteten Gruppen an. 

 Die Abweichungen vom gleitenden Durch-
schnitt werden mit wertgerechtem Vorzeichen 
angegeben. 

 Für die Merkmale der Fleischbeschaffenheit 
wird jedes Tier einer Prüfungsgruppe mit dem 
zugehörigen Schlachttagsmittel verglichen 
und die Abweichungen gemittelt. 

 Für Tiere mit DFD-Fleisch wird die Abwei-
chung vom Schlachttagsmittel gleich 0 ge-
setzt. Die durchschnittliche Abweichung der 
Prüfungsgruppe beim Fleischbeschaffen-
heitswert ist dann mit einem Stern zu verse-
hen. 

 Anstelle der Vergleichswerte und Abweichun-
gen können die nach anerkannten statisti-
schen Verfahren (z.B. BLUP) geschätzten ge-
netisch bedingten Leistungsabweichungen 
vom Populationsmittel angegeben werden. 

 
 

6. 
 Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse 

 
6.1 Prüfungsbericht 
 Nach Abschluß der Prüfung wird für jede Grup-

pe ein Prüfungsbericht erstellt und jeweils ein 
Exemplar dem Beschicker, der Zuchtorganisati-

on und gegebenenfalls weiteren Fachdienststel-
len überlassen. 

 Die Ergebnisse der Prüfung werden in einem 
Bericht zusammengestellt, der die in Anlage 7 
aufgeführten Angaben enthalten muß. 

 Für die Angaben zu 
 - Leistungsprüfungsanstalt 

- Zuchtorganisation 
- Rasse 
- Beschicker 
- Schlachtort 

 werden Schlüsselzahlen nach Anlage 8 verge-
ben. Daten zur Gesundheitsbeurteilung und 
zum tierärztlichen Schlachtbefund werden mit 
Schlüsselzahlen gekennzeichnet (Anlage 2). 
Vermerke über den Gesundheitszustand der 
Tiere ergänzen den Prüfungsbericht. 

 Zur Kennzeichnung der Prüfungsgruppen hin-
sichtlich Zusammensetzung, Fütterung und 
Vollständigkeit der Daten werden Kennziffern 
nach Anlage 1 vergeben. Bei Fettfläche und 
Rückenmuskelfläche sind auf dem Prüfungsbo-
gen nur die korrigierten Werte anzugeben. 

 
6.2 Jahresbericht 
 Nach Abschluß eines Prüfungsjahres werden 

die Ergebnisse der Leistungsprüfungen und 
Zuchtwertfeststellungen im Jahresbericht der 
Prüfungsanstalt zusammenfassend veröffent-
licht. 
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Anlage 1 (zu 2.5.3) 

 
      Kennziffern 
 
Angaben für das Einzeltier: 
                Kennziffer 
  Tier Haltung* 
    
 ausgefallen 0 1/2 
 Einzelhaltung 1 1 
 2er-Gruppenhaltung 1 2 
 Tier aus Einzelhaltung 

   ohne Schlachtdaten 
2 1 

 Tier aus 2er-Gruppenhaltung 
   ohne Schlachtdaten 

2 2 

 
Angaben für die Gruppe: 
                 Kennziffer 
  Gruppe Haltung* 
    
 ausgefallene Gruppe 0 1/2 
 zwei Tiere in Einzelfütterung 1 1 
 zwei Tiere in 2er-Gruppenfütterung 1 2 
 ein Tier aus Einzelfütterung 

   ohne Schlachtdaten 
2 1 

 ein Tier aus 2er-Gruppenfütterung  
   ohne Schlachtdaten 

2 2 

 zwei Tiere aus Einzelfütterung 
   ohne Schlachtdaten 

4 1 

 zwei Tiere aus 2er-Gruppenfütterung  
   ohne Schlachtdaten 

4 2 

 ein Tier aus Einzelfütterung 
   ganz ausgefallen 

3 1 

 ein Tier aus 2er-Gruppenfütterung 
   ganz ausgefallen 

3 2 

 aus Einzelfütterung ein Tier ohne Schlachtda-
ten, ein Tier ganz ausgefallen 

5 1 

 aus 2er-Gruppenfütterung ein Tier ohne 
Schlachtdaten, ein Tier ganz ausgefallen 

5 2 

    *) 1 = Einzelfütterung; 2 = 2er-Gruppenfütterung 
 
 Großgruppe mit Einzelfütterung siehe Anlage 11 
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Anlage 2  (zu 2.5.3) 

 
Gesundheits- und tierärztlicher Schlachtbefund 

 
Bei SKELETTSYSTEM werden nur deutlich wahrnehmbare, schwerwiegende Mängel des Fundamentes 
vermerkt. Als solche gelten: Rachitis, Gelenkveränderungen (Hundesitzigkeit, Gelenkauftreibungen) und 
Klauenfehler. 
 
Bei AUSFALLURSACHEN ist eine differenzierte Angabe der Ursachen zu vermerken. 
 
Im Prüfungsbericht ist die Feststellung vorhandener Mängel für die statistische Auswertung mit folgenden 
Zahlen anzugeben: 
 
SKELETTSYSTEM  ORGANERKRANKUNGEN 
 
 0 = nicht untersucht     0 = nicht untersucht  
 1 = ohne besonderen Befund    1 = ohne besonderen Befund 
 2 = Beinschwächesyndrom     2 = Herz- und Kreislaufstörungen 
 3 = Hundesitzigkeit      3 = Erkrankungen der Verdauungsor- 
 4 = Klauenanomalien und Entzün-           gane 
        dungen im Zehenbereich    4 = Erkrankungen der Atmungsorgane 
 5 = Stellungsanomalien, Gelenkver-    5 = Ödemkrankheit 
         änderung und -erkrankungen,     6 = Muskelnekrosen 
        Schleimbeutelentzündung    7 = 3 + 4 
 6 = 2 + 3       8 = 2 + 4 
 7 = 2 + 5       9 = sonstiges 
 8 = 4 + 5       
 9 = sonstiges       
 
SCHLACHTBEFUND 
 
 0 = nicht untersucht 5 = Leberveränderungen 
 1 = ohne besonderen Befund 6 = Muskelentzündungen, Muskel- 
 2 = Herzveränderungen, Herzbeutel-        veränderungen, Mehrfarbigkeit 
        entzündung 7 = Beanstandungen wegen abwei- 
 3 = Magen- und Darmveränderungen,        chender Fleischbeschaffenheit- 
        Bauchfellentzündung 8 = Muskelbluten  
 4 = Lungenveränderungen, Brustfell- 9 = sonstiges 
        entzündung  
 
AUSFALLURSACHEN 
 
 0 = Prüfung beendet 6 = Krankheiten der Muskulatur,  
 1 = Entwicklungsstörungen, Untergewicht        Muskelnekrosen 
 2 = Herz- und Kreislaufversagen 7 = Skelett- und Beinschäden 
 3 = Verdauungsstörungen, Erkrankungen 8 = Transportverluste 
        des Magen-/Darmkanals 9 = sonstiges, Unfälle 
 4 = Erkrankungen der Atmungsorgane  
 5 = Infektionskranheiten, einschl.  
        Ödemkrankheit 
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Anlage 3 (zu 3.1) 
 

Anleitung zur Erfassung von Daten zur Mastleistung 
 
3.1 Alter  
 
3.1.1 Erster Lebenstag  
 
 Bei der Berechnung des Alters wird der Geburtstag der Ferkel nicht mitgerechnet.  
 
 Beispiel: Die Ferkel sind am 04.12. geboren 
   Als erster Lebenstag gilt der 05.12. 
 
3.1.2 Alter bei Prüfungsbeginn  (Merkmal 3.1.3) 
 
 Das Alter bei Prüfungsbeginn wird nach einer der folgenden Methoden A oder B errechnet. Die 
 verwendete Methode ist anzugeben. 
 
3.1.2.1 Methode A : Das Alter bei Beginn des Prüfungsabschnittes mit 30 kg wird durch Interpolation ermit-

telt. Hierzu werden die Prüfungstiere rechtzeitig vor Beginn des Prüfungsabschnittes wöchentlich an 
einem bestimmten Tag ohne Nüchterung einzeln gewogen. 

 
 Beispiel: Alter der Prüfungstiere am 05.03. = 91 Tage 
 
 Tier 1:  Gewicht am 05.03.  =30 kg = 91 Tage 
 Tier 2:  Gewicht am 05.03.  =29 kg (+1=30 kg) 
   Gewicht am 12.03.  =32 kg (-2=30 kg) 
   _______________________________________ 
   Differenz   = 3 kg 
   3000 (g) : 7 (Tage) = 429 (g Tageszunahme) 
   1000 (g) : 429 (g) = 2,3 (Tage) = 2 Tage 
   2000 (g) : 429 (g) = 4,7 (Tage) = 5 Tage 
 
 Das berechnete Datum für das 30 kg-Gewicht von Tier 2 ist also: 
  
 05.03. + 2 Tage = 07.03. oder 
 12.03. - 5 Tage  = 07.03.  
 
 Durchschnittliches Alter der Gruppe: 
 
 Tier 1: = 91 Tage 
 Tier 2: = 93 Tage 
    184 Tage : 2 = 92 Tage  
 
3.1.2.2 Methode B : 
  
 Bei Einzelhaltung  : Alter, bei dem das Tier 30 kg am nächsten kommt. 

Bei Zweiergruppenhaltung : Alter der Tiere, bei dem die Gruppe 60 kg am nächsten kommt.  
   
 
3.1.3 Alter bei Prüfungsende  (Merkmal 3.1.4) 
 
 Das Alter bei Prüfungsende wird nach einer der folgenden Methoden A oder B errechnet. 
 Die verwendete Methode ist anzugeben 
 
3.1.3.1 Methode A:  Das Alter bei 105 kg ( Prüfungsende) wird durch Interpolation ermittelt. Hierzu werden 

die Prüfungstiere rechtzeitig vor Erreichen des Prüfungsendgewichtes wöchentlich an einem be-
stimmten Tag ohne Nüchterung einzeln gewogen. Werden die Tiere vor dem Erreichen von 105 kg 
geschlachtet, so wird das Alter bei 105 kg aus dem Gewicht , dem Alter bei Mastende und der tägli-
chen Zunahme im letzten Mastabschnitt hochgerechnet.  

 



'RL f. d. Stationsprfg. auf Mastleistung, Schlachtkör perwert u. Fleischbeschaffenheit' v. 04.09.2007 
  

13 / 30 

 
 Beispiel: 
 
 Tier 1:    Gewicht am 28.05. = 101 kg ( + 4  = 105 kg) 
    Gewicht am 04.06. = 106 kg ( -  1 = 105 kg) 
    Differenz  = 5 kg 
 
 5000 (g) :    7 (Tage)   = 714,0 (g Tageszunahme) 
 4000 (g) : 714 (g)   =     5,6 (Tage) = 6 Tage 
 1000 (g) : 714 (g)   =     1,4 (Tage) = 1 Tag 
 
 Das berechnete Datum für das 105 kg-Gewicht ist also 
 
   28.05. + 6 Tage  = 03.06. oder 
   04.06. - 1 Tag  = 03.06. 
  
 Das berechnete Lebensalter in Tagen bis zum Gewicht von 105 kg beträgt demnach für  
 Tier 1: 
 
 vom 05.12. einschl .bis zum 03.06. einschl.   181 Tage  
 
 Tier 2:    Gewicht am 04.06 = 102 kg ( + 3  = 105 kg) 
    Gewicht am 11.06. = 107 kg ( -  2 = 105 kg) 
    Differenz  = 5 kg 
 
 5000 (g) :    7 (Tage)   = 714,0 (g Tageszunahme) 
 3000 (g) : 714 (g)   =     4,2 (Tage) = 4 Tage 
 2000 (g) : 714 (g)   =     2,8 (Tage) = 3 Tage 
 
 Das berechnete Datum für das 105 kg-Gewicht ist also 
 
   04.06. + 4 Tage  = 08.06. oder 
   11.06. - 3  Tage  = 08.06. 
  
 Das berechnete Lebensalter in Tagen bis zum Gewicht von 105 kg beträgt demnach für  
 Tier 2: 
 
 vom 05.12. einschl .bis zum 08.06. einschl.   186 Tage  
 
 Durchschnittliches Alter der Gruppe bei 105 kg 
 
   Tier 1    = 181 Tage 
   Tier 2    = 186 Tage 
          387 Tage : 2 = 183,5 Tage = 184 Tage 
 
3.1.3.2 Methode B : 
 
 Die Prüfungstiere sind am 04.12. geboren 
 
    Letzter Wiegetag  Alter in Tagen 
 Tier 1    04.06.    182 
 Tier 2    11.06.    189 
 Alter der Gruppe      371 : 2 =185,5 = 186 Tage  
 
3.2 Tägliche Zunahme  (Merkmal 3.1.6) 
 

Die tägliche Zunahme im Prüfungsabschnitt wird nach einer der folgenden Methoden A oder B be-
rechnet. Die verwendete Methode ist anzugeben Bei der Berechnung der   Merkmale Futteraufwand 
je kg Zuwachs  und Tägliche Futteraufnahme  ist die jeweils entsprechende Methode anzuwenden.  

 
3.2.1 Methode A :  Interpolation des Anfangsgewichtes von 30 kg und des Endgewichtes von 105 kg 
 
 Der Zuwachs im Prüfungsabschnitt beträgt 75 kg. 
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Die tägliche Zunahme ergibt sich aus der Division dieser 75 kg durch die Anzahl der Masttage im 
Prüfungsabschnitt ( 30 - 105 kg). 

  
 Beispiel: 
 
 Für die Berechnung des Alters siehe Punkt 3.1.2 bzw. 3.1.3 
 
 Tier 1      Tier 2 
 Alter bei 105 kg  = 181 Tage  Alter bei 105 kg  = 186 Tage 
 Alter bei   30 kg  =   91 Tage  Alter bei   30 kg  =   93 Tage 
 Differenz  =   90 Tage     =   93 Tage 
 
 Gesamtzuwachs 75000   Gesamtzuwachs 75000 
 -----------------------     =    ---------  = 833 g              -----------------------    =     --------- = 806 g 
 Prüfungstage                    90   Prüfungstage                     93 
 
 Durchschnittliche tägliche Zunahme der Gruppe im Prüfungsabschnitt: 
 
  Tier 1 = 833 g 
  Tier 2 = 806 g 
    1639 g : 2 = 819,5 g = 820 g 
 
3.2.2 Methode B  : Verwendung bei Wägung ermittelter unkorrigierter Anfangs- und Endgewichte.  
  

Bei dem folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass es sich um Tiere der Rasse Piétrain 
handelt und diese ein Endgewicht von etwa 105 kg benötigen, um das unter Punkt 2.2 der Richtlinie 
geforderte Schlachtgewicht von 85 kg zu erreichen. 

 
  Gewicht am letzen Wiegetag  minus  Gewicht, am Tage der Wägimg, bei dem 

das Tier 30 kg am nächsten kommt. Bei 
Zweiergruppenhaltung Gewicht zu dem 
Zeitpunkt, an dem die Gruppe 60 kg am 
nächsten kommt  

 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Alter am letzten Wiegetag  minus  Alter am Tag der Wägung, bei der das Tier 

30 kg am nächsten kommt. Bei Zweier-
gruppenhaltung Alter am Tag der Wägung, 
bei der die Gruppe 60 kg am nächsten 
kommt 

 
 Beispiel: 
 
   Tier 1      Tier 2 
 
 Alter am letzten Wiegetag 182 Tage Alter am letzten Wiegetag 189 Tage 
 Gewicht            “  106 kg  Gewicht “  107 kg 
 Alter (Gewicht nahe 30 kg)   91 Tage Alter (Gewicht nahe 30 kg)   91 Tage 
 Gewicht nahe 30 kg    30 kg  Gewicht nahe 30 kg    29 kg 
 
 
   106 kg - 30 kg    107 kg - 29 kg  
 Tägliche =       ------------------  Tägliche =       ------------------- 
 Zunahme  182 - 91 Tage  Zunahme 189 - 91 Tage 
 
   76 kg      78 kg 
     =     ------------ = 0,835 kg = 835 g     = ----------   =0,796kg  = 796 g 
   91 Tage      98 Tage 
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 Durchschnittliche tägliche Zunahme der Gruppe: 
 
    835 g 
    796 g 
   1631 g : 2 = 815,5 g = 816 g 
 
3.3 Futteraufwand je kg Zuwachs  (Merkmal 3.1.9) 

Der durchschnittliche Futteraufwand je kg Zuwachs im Prüfungsabschnitt wird nach einer der folgen-
den Methoden A oder B berechnet. Die verwendete Methode ist anzugeben.(siehe Punkt 3.2) 

 
3.3.1 Methode A : Interpolation des Futterverbrauchs im Prüfungsabschnitt (30 - 105 kg) 
 
3.3.1.1 Einzelhaltung  
 

Wiege-
datum 

Gewicht 
in kg 

Futter- 
verbrauch 

Zuwachs 
gesamt 

für Korrektur anre-
chenbar 

Faktor für 
Futtever-
brauch 

Anzurech-nender 
Futter-verbrauch 

    ab 30 kg bis 105kg   

05.03. 29       

12.03. 32 8,4 3 2  2/3 2/3*8,4 =5,6 

04.06. 102 213,5     213,5 

11.06. 107 26,1 5  3 3/5 3/5*26,1=15,7 

       234,8 kg 

  
 234,8 kg 
 -----------    =   3,13 kg Futter je kg Zuwachs 
   75 kg 
 

Zwischen den Wägungen am 05.03. und 12.03. fraß das Tier 8,4 kg Futter. Im selben Zeitraum nahm 
es 3 kg zu, davon 2 kg im Gewichtsbereich über 30 kg. Daher entfallen 2/3 * 8,4 = 5,6 kg Futter auf 
den Prüfungsabschnitt. Zwischen den Wägungen am 04.06. und 11.06. fraß das Tier 26,1 kg Futter. 
Im selben Zeitraum nahm es 5 kg zu, davon 3 kg im Gewichtsbereich unter 105 kg. Daher entfallen 
3/5 * 26,1 = 15,7 kg Futter auf den Prüfungsabschnitt.    

 
3.3.1.2 Zweiergruppenhaltung  
 

Wiege-
datum 

Gewicht in 
kg 

Tier 

Futter- 
verbrauch 

Zuwachs 
gesamt 

für Korrektur 
anrechenbar 

Faktor 
für 

Futter-
ver-

brauch 

Anzurechnender 
Futterverbrauch 

 1 2   ab  
30 kg 

bis 
105kg 

  

26.02. 27 25       

12.03. 34 32 32,2 7 + 7 = 14 6  6/14 6/14*32,2=13,8 

. . . .      

. . . .      

. . . .      

28.05. 101 97 368,5     368,5 

04.06. 106 102       

11.06.  107 91,8 5 + 10  
 = 15 

 12 12/15 12/15 * 91,8 
= 73,4 

       455,7 kg 
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 Futterverbrauch der Gruppe 455,7 kg 
 ------------------------------------ -----------    = 3,04 kg Futter je kg Zuwachs 
 Gesamtzuwachs der Gruppe 150 kg 
 

Zwischen den Wägungen am 26.02. und 12.03. fraßen die beiden Tiere 32,2  kg Futter. Im selben 
Zeitraum nahmen sie 14 kg (jeweils 7 kg) zu, davon 6 kg (Tier 1: 4kg; Tier 2: 2kg) im Gewichtsbe-
reich über 30 kg. Daher entfallen 6/14 * 32,2 = 13,8 kg Futter auf den Prüfungsabschnitt. Zwischen 
den Wägungen am 28.05. und 11.06. fraßen die Tiere 91,8 kg Futter. Im selben Zeitraum nahmen 
sie 15 kg zu, davon 12 kg (Tier 1: 4 kg; Tier 2: 8 kg) im Gewichtsbereich unter 105 kg. Daher entfal-
len 12/15 * 91,8 = 73,4 kg Futter auf den Prüfungsabschnitt. 

 
3.3.1.3 Vorzeitiges Ausscheiden eines Tieres  
 
 Wiegedatum   Gewicht in kg  Futterverbrauch der Gruppe in kg 
     Tier 1 Tier 2 
 
 26.02.    27 25 
 12.03.    34 32  6/14 * 32,2 =    13,8 kg 
 30.04.    72 68    =  210,0 kg 
        Summe                 223,8 kg 
 
 Futteraufwand je kg  Futterverbrauch der Gruppe  223,8 kg 
 Zuwachs bis zum       = ------------------------------------  =         ------------- = 2,80 kg 
 Ausscheiden von Tier 2  Zuwachs der Gruppe     80,0 kg 
 
 Zuwachs von Tier 1 bis zum Ausscheiden von Tier 2   = 42,0 kg 
 Futterverbrauch von Tier 1 bis zum Ausscheiden von Tier 2   

                42,0 kg Zuwachs * 2,80 kg   = 117,6 kg 
 
 Futterverbrauch von Tier 1 bis zum Prüfungsende 
 
 Wiegedatum   Gewicht in kg  Futterverbrauch der Gruppe in kg 
          Tier 1  
 
 28.05.           101          78,6 kg 
 04.06.           106  4/5 * 53,2 =    42,6 kg 
        Summe  =  121,2 kg 
 
 Gesamtfutterverbrauch Tier 1: 117,6 + 121,2 kg = 238,8 kg 
 
 Futteraufwand  Futterverbrauch  238,8 kg 
 je kg                          =   --------------------    =        -----------  =   3,18 kg 
 Zuwachs      Zuwachs   75,0 kg       
 
 
3.3.2 Methode B    
 Verwendung von unkorrigierten Anfangs- und Endgewichten sowie Futtermengen. 
 

Bei dem folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass es sich um Tiere der Rasse Piétrain han-
delt und diese ein Endgewicht von etwa 105 kg benötigen, um das unter Punkt 2.2 der Richtlinie ge-
forderte Schlachtgewicht von 85 kg zu erreichen. 

 
 
3.3.2.1 Einzeltierhaltung  

Bei Einzeltierhaltung erfolgt die Berechnung des Futteraufwandes je kg Zuwachs für die Zeit zwi-
schen den beiden Wägungen, die dem Anfangsgewicht des Prüfungsabschnittes von 30 kg am 
nächsten kommt, und dem Gewicht am letzten Wiegetag. 

 
 Beispiel: 
     
 Tier 1:  Gesamtfutterverbrauch 30 - 106 kg  = 230,3  kg 
   230,3 (kg) : 76 (kg)   =    3,03 kg 
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 Tier 2: Gesamtfutterverbrauch 29 - 107 kg  = 248,0 kg 
   248,0 (kg) : 78 (kg)   =    3,18 kg 
 
 Futterverbrauch je kg Zuwachs der Gruppe im Prüfungsabschnitt: 
 
   3,03 kg + 3,18 kg 
   ------------------------   =   3,11 kg 
    2 
 
3.3.2.2 Zweiergruppenhaltung  

Bei Zweiergruppenhaltug erfolgt die Berechnung zwischen den beiden Wägungen, bei denen die Tier 
einem Anfangsgewicht von zusammen 60 kg am nächsten kommen und dem Prüfungsende des letz-
ten Tieres der Gruppe. 

 
 Beispiel: 
 
 Die Gruppe wiegt am 05.03. 59 kg 
 
 Zuwachs bis Mastende:  Tier 1 =  76 kg 
     Tier 2 =  78 kg 
                  154 kg 
 

Futterverbrauch der Gruppe vom 05.03 - 11.06. = Gesamtfuttermenge minus Futter vor dem 05.03. 
 
   498,1 kg - 19,8 kg = 478,3 kg 
   478,3 kg : 154 kg = 3,1058 
 
 Futteraufwand je kg Zuwachs der Gruppe 3,11 kg 
 
 
3.3.2.3 Vorzeitiges Ausscheiden eines Tieres  

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Tieres aus der Zweiergruppenhaltug wird zunächst der Futterauf-
wand je kg Zuwachs beider Tiere bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens des einen Tieres berechnet. 

 
Der Zuwachs des verbleibenden Tieres bis zum Ausscheidungstag * Futteraufwand je kg Zuwachs 
ergibt die von diesem Tier verbrauchte Futtermenge. 

  
 Diese Menge + Futterverbrauch bis Prüfungsende Futteraufwand 
 -------------------------------------------------------------------    = je kg Zuwachs des 
    Zuwachs im gesamten Prüfungsabschnitt  verbleibenden Tieres 
 
 Beispiel: 
   
 Futterverbrauch beider Tiere vom  05.03. - 30.04.   = 228 kg 
 Zuwachs beider Tiere vom  05.03. - 30.04.  =   81 kg 
 
     228 kg : 81 kg = 2,8148 
 
 Zuwachs des verbleibenden Tieres vom 05.03. - 30.04. =   42 kg  
 
     42 kg * 2,8148 = 118,22 kg 
 
 Futterverbrauch verbl Tier bis 30.04. (30 - 72 kg)  = 118,2 kg 
 Futterverbrauch verbl. Tier bis Ende (72 - 106 kg)  = 131,8 kg 

Gesamtfutterverbrauch des verbleibenden Tieres  = 250,0 kg  
 Futterverbrauch dieses Tieres: 250,0 : 76 kg = 3,29 kg 
 
3.4 Tägliche Futteraufnahme ( Merkmal 3.1.11) 
 

Die Berechnung der täglichen Futteraufnahme erfolgt durch Division des Futterverbrauchs im Prü-
fungsabschnitt in kg durch die Tage im Prüfungsabschnitt. 
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3.4.1 Methode A : Interpolation von Futterverbrauch und Prüfungsabschnitt 
 
 Beispiel (Tier 2) 
 
 Futterverbrauch im Prüfungsabschnitt    234,8 kg      
 ---------------------------------------------------   =    ----------- =  2,52 kg / Tag 
 Tage im Prüfungsabschnitt    93 Tage  
 
3.4.2 Methode B : Verwendung unkorrigierter Anfangs- und Endgewichte sowie Futterverbrauch 
        
 Beispiel (Tier 2) 
 
 Futterverbrauch im Prüfungsabschnitt   248,0 kg      
 ---------------------------------------------------   =    ----------- =  2,53 kg / Tag 
 Tage im Prüfungsabschnitt    98 Tage  
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Anlage 4  (zu 3.3.6, 3.3.8, 3.3.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Musculus longissimus dorsi 
2 - Musculus iliocostalis 
3 - Musculus latissimus dorsi 
4 - Musculus subcutanis 
 
Fettflächenbegrenzung: A - A' - C' C 
Speckmaß B: B - B' 
 
Seitenspeck: D - D' 
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Anlage 5  (zu 4.5 und 4.6) 
 
pH-Messung 
 
pH24 - Schinken 
Einstich 4 bis 6 cm oberhalb des  
Schloßknochens, 2-3 cm seitlich im 
Musculus semimembranaceaus. 
Einstichtiefe der Elektrode: 2 cm 
 
 
pH1 - Kotelett 
Einstich zwischen dem 13. und 14. Dornfort- 
satz. 
Einstichtiefe der Elektrode: 4 cm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LF-Messung 
 
LF1 - Messung  (fakultativ): 
Die LF1 - Messung erfolgt durch 
Einstechen der Elektrode zwischen die 
Dornfortsätze des 12. und 13. Brustwirbels 
bis zu einer Tiefe von 6 cm. 
 
 
LF24 - Kotelett : 
Die Messung erfolgt 24 Stunden post 
mortem ± 4 Stunden zwischen den 
Dornfortsätzen des 14. und 15. 
Brustwirbels bis zu einer Tiefe von  
ca. 6. cm. 
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Anlage 6 (zu 5.2.1) 

 
Berechnung des gleitenden Vergleichswertes 

 
6.1  (zu 5.2.1) Berechnung des gleitenden Vergleichswertes für kleine Rassegruppen auf der Basis der Ras-

se Piétrain unter Berücksichtigung der Rassenmittelwertdifferenz des Vorjahres zwischen der betref-
fenden Rassegruppe und der Rasse Piétrain. 

 
Beispiel: 
 
Rasse: Deutsche Landrasse B - tägliche Zunahme 
 
1.) Berechnung der Rassendifferenz am Vorjahresmaterial: 
 
Ø PI   -   Ø LB   = Differenz 
700 g   -   750 g   =  - 50 g 
 
2.) Gleitender Ø PI  - Differenz d.  = LB-Vergleichswert 
     Vorjahres 
 720 g   -  (-50) g   =   770 g 
 
3.) Einzelwert LB - LB-Vergleichs-   = Abweichung 
     wert    des Einzeltieres 
 763 g   -   770 g   =   - 7 g 

 
 
6.2 (zu 5.2.2) Berechnung des Schlachttagsmittelwertes unter der Voraussetzung, daß weniger als 20 Pi-

étrain-Tiere je Schlachttag anfallen. Zur Berechnung werden alle Tiere unter Berücksichtigung der je-
weiligen Rassenkorrektur einbezogen. 

 
 Beispiel: 

 
1.) Berechnung der Rassendifferenz am Vorjahresmaterial für das Merkmal 'Fleischhelligkeitswert': 
 
    Ø Pi   -   Ø DL   = Differenz 
 50 Punkte  - 70 Punkte  =  - 20 
 
    Ø Pi   -   Ø LB   = Differenz 
 50 Punkte  - 51 Punkte  =  -  1 
 
2.) 22 Tiere  = Summe Punkte  =   1218 
  dav. 9 DL = 9 x (-20)  = -   180 
     dav. 4 LB = 4 x  (-1)   = -      4 
        ------------------------- 
        Sa.   1034 
 
3.) 1034   : 22   =      47 
 
        = Pi-korrigierte Schlachtagsmittelwert 
 
4. 9 Pi-Tiere     = 47 Fleischhelligkeitswert-Punkte 

  9 DL-Tiere   = 47 - (-20) = 67 Fleischhelligkeitswert-Punkte 
  4 LB-Tiere  = 47 -  (-1) = 48 Fleischhelligkeitswert-Punkte 
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Anlage  7 (zu 6.1) 

 
Angaben im Prüfungsbericht und Anleitung zur Ausfül lung 

 
7.1 Einheitliche Angabe der Dezimalstellen: 
 

Es ist die Stellenzahl anzugeben, die im weiteren Text gefordert wird. Wurde der Wert nicht genau ermit-
telt, so ist die fehlende Dezimale durch eine 0 zu ersetzen. Ist der Wert genauer bekannt, so ist stets auf 
die angegebene Stellenzahl auf- oder abzurunden. 

 
 
7.2 Im einzelnen ist zu beachten bzw. anzugeben: 
 
7.2.1  Leistungsprüfungsanstalt ausgeschrieben 
 Zuchtorganisation  ausgeschrieben 
 Rasse    Rassenkürzel 
 Beschicker   volle Anschrift 
 
7.2.2 Allgemeine Angaben: 
 
 Prüfungsjahr   zweistellig 
 LPA   zweistellig 
 Zuchtorganisation   zweistellig 
 Rasse   vierstellig 
 Geschlecht   einstellig (Eber = 1, Sau = 2, Kastrat = 3) 
 Gruppennummer   vierstellig 
 Beschickernummer   dreistellig 
 Vater   Name 
 Vaternummer   fünfstellig 
 Mutter   Name 
 Mutternummer   fünfstellig 
 Wurfnummer der Mutter  einstellig (falls über 9 gleich 9 setzen) 
 Ankunftsalter   zweistellig 
 
7.2.3   Entwicklung 
 
 Tiernummer   dreistellig 
 Ankunftsgewicht  zweistellig und eine Dezimale 
 Alter bei Prüfende  dreistellig 
 Ø tägliche Zunahme  vierstellig 
 Futteraufwand   einstellig und zwei Dezimalen 
 Mastendgewicht   dreistellig 
 
7.2.4   Gesundheits- und tierärztlicher Schlachtbefund 
 
 Skelettsystem  einstellig    Schlachtbefund  einstellig 
 Organe   einstellig    Ausfallursache  einstellig 
 Kennziffer  einstellig (für Einzeltier u. Gruppe) 
 
7.2.5 Schlachtdaten 
 
Schlachtort     einstellig 
Schlachtdatum: Tag   zweistellig 
 Monat   zweistellig 
 Mittelwert  zweistellig (nur Monat 
    des zuletzt geschlachteten Tieres) 
Schlachtgewicht warm    zweistellig  + 1 Dezimale 
Schlachtkörperlänge    dreistellig   ohne Dezimale 
Rückenspeckdicke    einstellig  + 1 Dezimale 
Seitenspeckdicke    einstellig  + 1 Dezimale 
Speckdicke über der Rückenmuskelfläche  einstellig   + 1 Dezimale 
Fettfläche (korrigiert)    zweistellig  + 1 Dezimale 
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Rückenmuskelfläche (korrigiert)    zweistellig  + 1 Dezimale 
Fleisch-Fett-Verhältnis    einstellig  + 2 Dezimalen 
Fleischhelligkeitswert (Göfo/OptoStar)   zweistellig 
Intramuskulärer Fettgehalt (IMF) - fakultativ  einstellig   + 2 Dezimalen 
pH1-Kotelett    einstellig  + 2 Dezimalen 
pH24-Kotelett    einstellig  + 2 Dezimalen 
pH24-Schinken    einstellig  + 2 Dezimalen 
Fleischbeschaffenheitszahl (FBZ) - fakultativ  zweistellig 
LF1-Kotelett    zweistellig  + 1 Dezimale 
LF24-Kotelett    zweistellig  + 1 Dezimale 
Schinkengewicht    zweistellig  + 1 Dezimale 
Schinkenanteil    zweistellig  + 1 Dezimale 
Prozent Fleischanteil (nach Formel)   zweistellig  + 1 Dezimale 
Prozent Fleischanteil im Bauch (Gruber Formel)  zweistellig  + 1 Dezimale 
Rückenspeckdicke: Widerrist  einstellig  + 1 Dezimale 
 Mitte   einstellig   + 1 Dezimale 
 Lende   einstellig  + 1 Dezimale 
 
Bemerkungen (einschließlich Ausscheidungsursachen) 
Ort 
Datum 
Unterschrift 
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Anlage 8 

 
LPA-Schlüsselzahlen 

 
Verbandsschlüssel 
01 Kiel 28 Niederbayern 56 Frankreich 
02 Neumünster 29 Schwaben 58 Niederlande 
04 Oldenburg (neu: 37) 30 Mecklenburg- Vorpommern 60 Dänemark 
05 Osnabrück 31 Brandenburg 63 Großbritannien 
06 Aurich 32 Sachsen 65 Finnland 
07 Bad Zwischenahn 33 Sachsen-Anhalt 66 Irland 
08 Uelzen (neu: 37) 34 Thüringen 67 Italien 
09 Stade 37 NEZ 68 Jugoslawien 
10 Hannover-Hoya 40 Niederösterreich 69 Kanada 
11 Northeim 41 Oberösterreich 71 Norwegen 
12 Münster 42 Steiermark (A) 72 Polen 
13 Bonn 43 Kärnten (A) 73 Schweden 
15 Kassel 44 Burgenland (A) 74 Spanien 
17 Bad Kreuznach 45 Salzburg (A) 75 Ungarn 
20 Forchheim 46 Tirol (A) 76 GUS 
21 Sigmaringen 47 Vorarlberg (A) 77 USA 
22 Stuttgart 50-51 Schweiz 78 Slowenien 
23 Oberpfalz 52 Belgien 79 Südafrika 
24 Oberfranken 53 Tschechei   
25 Mittelfranken 54 China   
26 Unterfranken     
27 Oberbayern     

 
Leistungsprüfungsanstalten 
 
01 Achterwehr   08 Neu-Ulrichstein   15 Neuenhagen 
02 Quakenbrück   09 Neumühle   16 Köllitsch 
03     10 Forchheim   19 Jürgenstorf 
04 Rohrsen   11 Schwarzenau   20 Dornburg 
05     12 Grub    21 Boxberg 
06 Haus Düsse   13 Iden  
07 Frankenforst   14 Ruhlsdorf  
 
Rassen und Kreuzungen 
 
Reine Rassen 
 
 1 DL Deutsche Landrasse  8  Ha Hampshire 
 2 DE Deutsches Edelschwein 9 SH Schwäbisch-Hällisches Schwein 
 3 AS Angler/Deutsches Sattelschwein 10 Lc Leicoma  
 4 DL Deutsche Landrasse 11 SF Schwerfurter Fleischrasse 
 5 Pi Deutsches Piétrainschwein 12 LW Large White 
 6 LB Deutsche Landrasse B 13 BB Bunte Bentheimer 
 7 Du Duroc 14 - 99  
 
Einfach-Kreuzungen 
 
 101 DL x DE 102 DE x DL 143 DLS x DE 144 DE x DLS 
 103 DL x Pi 104 Pi x DL 145 DLS x Pi 146 Pi x DLS 
 105 DL x LB 106 LB x DL 147 DLS x LB 148 LB x DLS 
 107 DL x Du 108 Du x DL 149 DLS x Du 150 Du x DLS 
      
 109 DE x Pi 110 Pi x DE 151 LW x Pi 152 Pi x LW 
 111 DE x LB 112 LB x DE 153 LW x LB 154 LB x LW 
 113 DE x Du 114 Du x DE 155 LW x Du 156 Du x LW 
 115 DE x SH 116 SH x DE 157 LW x SH 158 SH x LW 
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 117 AS x Pi 118 Pi x AS 159 LW x DL 160 DL x LW 
 119 Pi x LB 120 LB x Pi 161 Lc x DLS 162 DLS x Lc 
 121 Pi x Du 122 Du x Pi 163 Lc x DE 164 DE x Lc 
 123 Pi x Ha 124 Ha x Pi  
 125 Pi x SF 126 SF x Pi 165 SF x Ha 166 Ha x SF 
      
 127 LB x Du 128 Du x LB 167 DLS x SF 168 SF x DLS 
 129 LB x Ha 130 Ha x LB  
 131 LB x SF 132 SF x LB 169  DE x Ha 170 Ha x DE 
      
 133 Du x Ha 134 Ha x Du 171 LB x Lc 172 Lc x LB 
 135 Du x SF 136 SF x Du  
 
 137 SH x Pi 138 Pi x SH 173 Pi x Lc 174 Lc x Pi 
 139 SH x Ha 140 Ha x SH 175 SH x DL 176 DL x SH 
 
 141 SF x Lc 142 Lc x SF 177 Lc x DL 178 DL x Lc 
 
Drei- und Mehrrassenkreuzung 
(Rassenkombinationen mit gleichen Rasse-Anteilen werden unter der gleichen Schlüssel-Nr. geführt) 
 
 400 Pi  x (DE x DL) 413 Pi  x (Pi x LB) 
 402 (Ha x Du) x (DE x DL) 415 Ha  x (Ha x Pi) 
 404 (Pi x LB) x SF 417 Pi  x (Pi x SF) 
 406 SF x (Pi x SF) 419 DE  x (Pi x DE) 
 408 SF x ((Pi x LB) x SF) 421 Ha  x (DE x LB) 
 410 (Ha x Pi) x Pi 423 DE  x (Pi x Du) 
 412 DE x (DE x DL) 425 (Ha x LB)  x DE 
 414 Ha x (Pi x LB) 426 Ha x (DE x DL) 
 416 AS x (Ha x Pi) 427 Du  x (Ha x Pi) 
 418 Pi  x (Pi x DE) 428 Pi  x (DL x Du) 
 420 Pi  x (DE x LB) 429 DL x (DL x Du) 
 422 (Ha x LB)  x (LB x DE) 430 Du  x (Du x Ha) 
 424 Du  x (Pi x DE) 431 Lc x (DE x DL) 
 401 (Ha x Pi)  x (DE x DL) 
 403 (Ha x Du)  x DL 
 405  
 407 (LB x Ha) x Pi 
 409 (Pi x DE) x (DE x DL) 
 411 (Pi x LB) x LB 
 
Wechselkreuzungen (WK) und Rotationskreuzungen (RK) 
 
 700 WK DL, DE mit Vater DL 701 WK DL, DE mit Vater DE 
 702 WK DE, Lc mit Vater DE 703 WK DE, Lc mit Vater Lc 
 704 Pi x WK 702 705 Pi x WK 703 
 
 706 RK DL, DE, Lc mit Vater DL 707 RK DL, DE, Lc mit Vater DE 
 708 RK DL, DE, Lc mit Vater Lc 709 Pi x RK 706 
 
 710 Pi x RK 707 711 Pi x RK 708 
 
 712 (Ha x Pi) o. (Pi x Ha) x RK 706 713 (Ha x Pi) o. (Pi x Ha) x RK 707 
 714 (Ha x Pi) o. (Pi x Ha) x RK 708 715 (Pi x SF) x RK 706 
 716 (Pi x SF) x RK 707 717 (Pi x SF) x RK 708 
 718 (Pi x SF) x WK 702 719 (Pi x SF) x 703 
 720 Pi x WK 700 721 Pi x WK 701 
 722 (LB x DE) x RK 706 723 (Ha x LB) x RK 706 
 724 SF x RK 708 725 LB x RK 706 
 726 LB x RK 707 727 (Du x Pi) x RK 706 
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Anlage 9  (zu 4.7) 

 
Berechnung des Tropfsaftverlustes 

 
 

Der Tropfsaftverlust wird nach den Vorgaben der EU-Standardmethode, auch unter dem Namen “Bag me-
thod” bekannt (HONIKEL, K.O.: Reference methods for the assessment of physical characteristics of meat. 
Meat Sci. 49, 447-4571998), erfasst. 
 
Methodenbeschreibung: 
24 Stunden nach der Schlachtung wird aus dem Kotelett im Bereich 12. bis 15. Rippe eine 2 cm dicke Schei-
be geschnitten. Von der Scheibe werden die seitlich und medial gelegenen kleineren Muskeln sowie alles 
Fettgewebe abgetrennt, so dass nur der M. longissimus dorsi mit der dorsal gelegenen Bindegewebsplatte 
verbleiben. Die so vorbereitete Scheibe wird gewogen (Waage mit eine Genauigkeit von +/- 0,05 g) und in 
einen ausreichend großen Plastikbeutel gegeben, der unter Normaldruck verschweißt oder oben umgefaltet 
und zugeklammert wird.  
 
Das Fleisch soll nun 24 oder 48 Std. bei Kühlraumtemperatur (1-3 °C) abtropfen können, ohne mit dem ab -
geflossenen Saft in Berührung zu kommen. Dazu wird es innerhalb des Beutels aufgehängt - entweder mit 
Hilfe eines Fadens oder eines Drahthakens, der von außen durch Beutel und Scheibe gestochen wird und 
somit gleichzeitig als "Aufhängevorrichtung" für den Beutel dient. Wenn man nun noch darauf achtet, dass 
der Beutel so verschlossen wird, dass dessen längliche Schweißnähte direkt aufeinander liegen, faltet er sich 
zwangsläufig etwas auf. Dadurch ist gewährleistet, dass die darin hängende Fleischscheibe nur wenig mit 
den Innenwänden des Beutels in Berührung kommt und der Saft ungehindert abtropfen kann. Nach der stan-
dardisierten Abtropfzeit wird das Fleisch ausgepackt, abgetupft und zurückgewogen.  

 
Berechnung des Tropfsaftverlustes 
Der Tropfsaftverlust der Probe in % wird nach folgender Gleichung berechnet: 

 

1

21 %100)(
(%)

m
mm

DV
·-

=  

 
DV (%) Tropfsaftverlust (Dripverlust) in % 
m1  Gewicht der Fleischscheibe vor der Einlagerung in g 
m2 Gewicht der Fleischscheibe nach der Auslagerung in g 
 

Das Ergebnis wird auf eine Stelle nach dem Komma gerundet angegeben. 
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Anlage 10  

 
Geräteverzeichnis 

 
 
 Gerät Baujahr ab Hersteller Bezeichnung 
 
 
 Planimetrierung 1980 -91 Ott; Haff Haff-Digital-Planimeter 
    Nr. 320 E 
  ab 1991 Animal Scanning Porkscan  
  ab 8/2000 Rudolf Streng Planimeat 
  1991 Ing.-Büro Fuchs Complan 
  1995 Hard.- u. Softwareent- Planimetriersystem Skala 
   wicklung Wegener 
  1994 E+V Entwicklungs- u. QF 4 
   Vertriebsgesellschaft 
 
 
 Bild-Analyse 1991 Ing.-Büro Fuchs Complan 
   Sony MVC-FD5 
 
 
 Fleischhelligkeit ab 1989 Matthäus Opto-Star (I-III) 
  ....... Ernst Schütt "Göfo" 
 
 
 H2-Konzentration ab 1990 Matthäus pH-Star 
   Knick Digital-pH-Meter 
    Portamess 651 
 
 
 Leitfähigkeits- ab 1988 Matthäus LF-Star 
 meßgerät  WTW Konduktometer LF 191 
 
 
 Klassifizie- ab 1991 Hennessy HGP 4 
 rungsgeräte 1997 SFK FOM 
    ZP-Verfahren 
  1991 Ultrameter NKP 
  1990 Breitsameter PG 200 
    CSB 
  1997 Zimmermann US-Porkitron 
 
 
 Schieblehre ab 1987 Matthäus Scor o Star 
 
 
 Längenmeß - 1990 Matthäus LIN-Star 
 gerät 
 
 
 Temperatur- 1997/'98 Matthäus pT-Star 
 meßgeräte  
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 Seitenspeckdicke  SFK Piglog105 (Einstellung nor- 
    mal) 
   Hauptner u.  Renco „Lean Meater“ (Ver- 
   Herberholz stärkerstufe 3) 
   GE Inspection Technologies Messung mit Bindegewebe 
   System GmbH 
   Physia, Aloka B-Scan; Messung mit Binde- 
    gewebe 
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Anlage 11  

 
Spezielle Regelungen für die Prüfung in Großgruppen  mit Abruffütterung 

 
 
zu Punkt 2.1 Eine Großgruppe umfaßt mindestens 10 Tiere, wobei stationseinheitlich zu verfahren ist. Die 

Tiere einer Großgruppe sollen nach Möglichkeit das gleiche Gewicht haben und derselben 
Rasse bzw. Rassekombination angehören. 

 
zu Punkt 2.2 Die Prüfung in Großgruppen beginnt mit einem Lebendgewicht von 30 kg (im Durchschnitt 

der Großgruppe bei geringstmöglicher Streuung (± 2 - 3 kg). 
Der Zeitpunkt des Prüfendes ist so einzurichten, daß das Schlachtgewicht im Durchschnitt 
der Großgruppe bei möglichst genau 85 kg (Korrekturgewicht) liegt. Die Streuung sollte auch 
hier möglichst gering sein und nicht mehr als 2 - 3 kg betragen. 

 
zu Punkt 2.3 Während der Prüfung werden am 28. und 56. Tag (± 4 Tage) Kontrollwiegungen empfohlen. 
 
zu Punkt 2.5.1 Ein Einzeltier scheidet aus der Prüfung aus, wenn es um mehr als 12 kg unter dem durch-

schnittlichen Gewicht der Prüfungsgruppe (= der Tiere aus einem Wurf) liegt. 
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Anlage 12  (zu 3.3.11) 

 
Empfehlungen zur Aufbereitung von Fleischproben zur  IMF-Analyse 

 
1. Probenentnahme 
 

Es wird eine ca. 1-2 cm (möglichst gleichmäßig) dicke Fleischscheibe vom Kotelettanschnitt in Höhe der 
13./14. Rippe herausgeschnitten. 

 
Ist keine sofortige Probenvorbereitung (siehe 2.) möglich, muß die Fleischprobe mit anhaftenden Binde-
gewebs- und Fettpartien in eine beschriftete, verschließbare Plastiktüte (Gefrierbeute) gelegt und bis zur 
Probenvorbereitung (max. 2 Stunden) kühl gelagert werden (z.B. in Kühlbox mit Kühlakkus). 

 
2. Probenvorbereitung 
 

Die Kotelettscheibe wird von anhaftenden Bindegewebsschichten sowie intermuskulärem bzw. subkuta-
nen Fett vollständig befreit. Die abzutrennende Schicht muß aufgrund der diffusen topographischen Ver-
teilung des IMF im Longissimus möglichst schmal gehalten werden. 
 
Die Fleischscheibe wird anschließend sofort in Würfel mit einer Kantenlänge von 1 - 2 cm geschnitten. 
 
Die Fleischwürfel werden anschließend mit Hilfe eines Küchen-Homogenisators zu Fleischbrei zerkleinert. 
 
Der Fleischbrei wird unverzüglich in Schraubdeckelgefäße (100 ml) abgefüllt. 

 
3. Probenlagerung 
 

Lagerung < 24 Stunden: im Kühlschrank bei 4 °C möglich 
Lagerung > 24 Stunden: im Tiefkühlschrank bei - 18 °C 
 
(Nach Untersuchungen der BAFF Kulmbach (1997) und der TLL Jena (1998) führt die Analyse frischer    
 bzw. tiefgefrorener Fleischproben zu gleichwertigen Ergebnissen: 
 
 BAFF Kulmbach (1997): N = 98;  rp = 0,993; sd = 0,018 ± 0,063 
 TLL Jena (1998): N = 83; rp = 0,990; sd = -0,008 ± 0,128) 
 

4. Analytik 
 

Auftauen der Fleischproben (über Nacht) im Kühlschrank. 
 
Bestimmung des IMF-Gehaltes naßchemisch oder mittels zugelassenen physikalischen Analyseverfahren 
(Eichung an Soxhletverfahren mit Säureaufschluß (§ 35 LMBG) 


